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Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten 
Straßenbauamt 
 
 
 
K 6551 - Fahrbahnsanierung zwischen Albtal (L 154) und K 6552 
Anerkennung der Schlussrechnungen 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Bau- und Umweltausschuss 02.02.2011 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.  
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Sachverhalt: 
 
Die für die Maßnahme K 6551 – Fahrbahnsanierung zwischen Albtal (L 154) und K 6552 von 
der Firma Schleith GmbH am 23.11.2010 vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - 
geprüfte Schlussrechnung beläuft sich incl. 19% MwSt auf: 
 
K 6551: 171.934,15 €
 171.934,15 €
 
Die Auftragserteilung lt. Zuschlagserteilung vom 10.03.2010 betrug: 166.644,41 €
 
Der Vergleich zwischen Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6551 – Fahrbahnsa-
nierung zwischen Albtal (L 154) und K 6552 um 5.289,74 € (3,2 %) höher abgerechnet wurde. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde geringfügig überschritten. Unmittelbar vor Bau-
beginn ist bei Station ~1,000 eine Fahrbahnsetzung aufgetreten. Die Schadensursache war ein 
defekter Durchlass. Bei der durchgeführten Voruntersuchung im Zuge der Bauvorbereitung war 
die Leitung noch intakt. Die Kosten für die Erneuerung des Durchlasses betrugen 4.697,26 €.  
 
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 6551 gliedert sich wie folgt: 
 
Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH: 171.934,15 €
Staatsanzeiger: 267,29 €
Markierung: 1.700,97 €
Bohrkerne: 684,63 €
Kontrollprüfungen: 957,95 €
Schutzplanken: 7.957,91 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Bonndorf: 14.340,01 €
 197.842,91 €
 
Für die Maßnahme K 6551 war 2010 ein Haushaltsansatz von 250.000,00 € bei der Haushalts-
stelle (HHST) 1.6500. 513 800 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung 
im Zuge der K 6551 beträgt 197.842,91 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 
52.157,09 € (20,9 %) unterschritten.  
 
 
 
 
Bollacher 
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